
 

Aufnahmevoraussetzung 

Der Beruf  Medizinische/r Fachangestellte/r ist ein bei der Ärztekammer entsprechend dem 
Berufsbildungsgesetz anerkannter Ausbildungsberuf. Um in die Fachklasse aufgenommen zu 

werden, wird ein gültiger Ausbildungsvertrag als Medizinische/r Fachangestellte/r benötigt. Die 
Ausbildung erfolgt parallel in der Ausbildungspraxis und in der Berufsschule. 

Bildungsziel 

Der Beruf Medizinische/r Fachangestellte/r gehört zu den Fachberufen im Gesundheitswesen. Im 

Mittelpunkt der (in der Regel) dreijährigen Ausbildung steht der Patient. Die Lerninhalte werden 
daher unter dem Aspekt des patientenorientierten Handelns vermittelt. Lernfelder ermöglichen 
ganzheitliche Lernprozesse, die übergreifend in den Unterrichtsfächern unterrichtet werden. Ziel ist 
die Vermittlung einer umfassenden (beruflichen, gesellschaftlichen und persönlichen) 
Handlungskompetenz und die Vorbereitung auf ein lebensbegleitendes Lernen.  

Abschluss 

Im zweiten Ausbildungsjahr findet eine schriftliche Zwischenprüfung statt.  

Beim Abschluss ist zwischen dem Berufsabschluss und dem Berufsschulabschluss zu unterscheiden.  

Der Berufsabschluss wird durch eine Abschlussprüfung vor der Ärztekammer Nordrhein 
(Bezirksstelle Bonn) erworben. Sie besteht aus einem schriftlichen und einem praktischen Teil.  
Der Berufsschulabschluss ist dem Sekundarabschluss I (Hauptschulabschluss nach Klasse 10) 

gleichwertig. Unter bestimmten Voraussetzungen kann mit dem Abschluss der Berufsschule ein 

höherer Bildungsabschluss erreicht werden, z. B. die Fachoberschulreife. 

Möglichkeiten nach dem Abschluss 

Die Ärztekammern sowie der Verband für medizinische Fachberufe e.V. bieten für alle Fachbereiche 

Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung an, z. B. in den Bereichen medizinische Technik, 
Arzthilfe/Notfallsituationen, Hygiene in der Arztpraxis, Qualitätsmanagement.  

Unter bestimmten Voraussetzungen sind verschiedene Aufstiegsqualifizierungen möglich, u. a. zur 

 Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung 

 Entlastende/r Versorgungsassistent/in  

 Betriebswirt/in für Management im Gesundheitswesen  

Praktika / Sonstiges 

Kann eine Ausbildungspraxis die zum Erreichen des Ausbildungszieles erforderlichen Fertigkeiten, 
Kenntnisse und Fähigkeiten selbst nicht vermitteln, so muss der/die Ausbildende gemäß 
Ausbildungsvertrag dafür Sorge tragen, dass diese Ausbildungsinhalte außerbetrieblich vermittelt 
werden. Dies kann dann ggf. durch ein Praktikum in einer geeigneten anderen Arztpraxis erfolgen. 

Auskunft / Ansprechpartner / Anmeldung 

Bei Fragen steht Ihnen der Bildungsgangleiter Herr Robert Schmitz  gerne zur Verfügung. 
(robert.schmitz@berufskolleg-eifel.de) 
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